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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1972

Norm

StPO §295 Abs2

StPO §477 Abs2

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen das Verbot der reformatio in peius liegt auch dann vor, wenn das Berufungsgericht infolge Berufung

lediglich das Beschuldigten die gleiche Strafe verhängte, wie sie das Erstgericht zunächst mit Strafverfügung

ausgesprochen, nach auf Einspruch durchgeführtem "ordentlichen Verfahren" jedoch niedriger ausgemessen hatte.
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